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yAU| Diskussion um die Geisttaufe

1994 hat UwEtF SWARAT mıt seinem Aufsatz „Die eine christliche Taufe Skiz-
einer baptistischen Perspektive ” bereits 1mM Titel auf einen wichtigen Aspekt

des Verständnisses der Taufe 1mM Baptismus hingewiesen: ESs xibt offensichtlich
nicht die baptistische Perspektive bzw. der Autor VEIIMNAS 1Ur eine unter mehre-
TenN möglichen ZU Taufverständnis darzulegen. Große FEinheit herrscht unfter
Baptisten insbesondere 1n der rage S: Verhältnis VoNnNn Glaube und Taufe Es
sehört den „sechs baptistischen Prinzipien , ass der Glaube der Taufe VOI-

ausgeht.“ Konsequenterweise wird die genannte Glaubenstaufe praktiziert. In
dem Jungsten Glaubensbekenntnis der deutschen Baptisten VON 19/7/ (i VOoNn

1995), der Rechenschaft Vo Glauben, wird dieses Verständnis der Glaubens-
taufe unterstrichen:

„Jesus Christus hat selıne Gemeinde beauftragt, die ih Glaubenden taufen. [Die
aufTe bezeugt die Umkehr des Menschen Gott Deshalb sind L1UT solche Menschen

taufen, die aufgrun: ihres auDens die au{ftfe für sich selbst esehrten.
Diese Einmütigkeit 1m Taufverständnis ist allerdings grundsätzlich annn DE
ährdet, wenn der rage nachgegangen wird, wWwI1e das Verhältnis zwischen au-
Berem Handlungsvollzug der Taufe und dem simultan laufenden inneren ge1st-
lichen Geschehen beschreiben ist Die Beantwortung dieser rage ließe sich
auf einem Kontinuum Von „Sanz Gnadenhandeln bzw. -ZUWeIsung (G0ttes
den Menschen“ bis „Salız Antworten des Menschen als Bekenntnis- und Ge-
horsamsakt“ abbilden. Aus baptistischem Taufverständnis heraus würde ILal

zunächst bei der Antwort des Menschen 1mM Sinne eliner Glaubenstaufe als Be-
kenntnistaufe ansetzen Dabei stellt sich die rage, WI1Ie weıt einzelne baptistische
Theologen sich auf dem Kontinuum in Richtung „Sanz Gnadenhandeln Gottes“
bewegen würden. Zugleich ist damit der Sakramentscharakter der Taufe ANSC-
sprochen, wobei jeweils spezifizieren ist, Wäas unter dem Begriff Sakrament

SWARAT, UwE {DIie eiıne christliche Taufe Skizze einer baptistischen Sicht, 1ın GÜNTER BAL-
DERS  WE SWARAT Hg.) Zur Tauftheologie 1mM deutschen Baptismus. Textbuch, Kassel 1994,
84-86 Das Buch ist 2010 als Sammelband In Z bearbeiteter un aktualisierter Auflage VO  — UwEF
SWARAT veröffentlich worden. eın Beitrag ZU baptistischen Taufverständnis ist 1n der zweıten
Auflage nicht mehr enthalten.
Vgl GELDBACH, ERICH!: Freikirchen Erbe, Gestalt un! Wirkung, Bensheimer efte /0, Gottin-
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verstanden wird. Zweifelsohne ist bei Sichtung der theologischen Verlautbarun-
SCH aus baptistischen Kreisen konstatieren, ass die Posiıtionierungen bzw. die
Beurteilungen des Gotteshandelns 1n der Taufe durchaus unterschiedlich sind.
Während manche Theologen 1n der Tradition der reformierten Theologie K ART.
BARTHS iın der Taufe selbst eın göttliches Handeln erkennen wollen,* nehmen
andere eine stärker calvinistisch gepragte Bewertung des Taufgeschehens und
können neben dem Bekenntnischarakter der Taufe auch eın glaubensstärkendes
und bestätigendes Handeln Gottes Täufling identifizieren? bis hin der
Möglichkeit des Geistempfangs in der Wassertaufe. Damıt stellt sich zugleich
auch die rage ach dem inneren Zusammenhang VOIl eist- und Wassertaufe.

UwEF SWARAT charakterisiert die Taufe aus der Perspektive des Täuflings als
„Empfangshandlung, womıiıt deutlich wird, ass in der Taufe eın Handeln
Gottes feststellen annn und In dieser mehr als einen reinen Bekenntnisakt des
Täuflings sieht. Nun stellt sich die rage, welchen Bedeutungsgehalt der Begriff
der „Empfangshandlung" biblisch-theologisch hat Was empfängt der
Täufling 1ın der Taufe? Worıin besteht das Handeln bzw. Wirken Gottes In der
Taufhandlung? SWARAT seht In selnen Überlegungen zunächst VO Grund der
Taufe au  ® Diesen sieht 1m Taubefehl Jesu (Mt 28,; 19 f der selinerseılts in der
Taufe Jesu gegründet ist Wird die rage gestellt, Was In Jesu Taufe Jordan
durch Johannes geschah, entfaltet SWARAT eline dreifache Antwort, die
nächst Salız In der TIradition des evangelisch-reformierten Theologen BARTH
steht:® Jesus bekennt sich UT endzeitlichen Sendung des Täufers, übernimmt
die Sünden selnes Volkes und gibt sich ott gahz hin.

Da das Neue Testament das Wesen der Taufe aum theoretisch reflektiert,
ist das Wesen der Taufe insbesondere aus der Beobachtung und Beschreibung
ihres Vollzugs erheben. SWARAT verwelst In diesem Zusammenhang darauf,
ass sich in der Taufe die Bekehrung eines Menschen Christus hin „rituell-
symbolisch” vollziehe: ‚Durch das Untertauchen In Wasser wird die Bekehrung
als Sterben des alten und Begiınn eines Lebens erkennbar und insofern
auch als Reinigung des Täuflings VON seinen Sünden. ” Dieser Satz beinhaltet
7We]l zentrale Aussagen ZU Taufverständnis: Zum einen stellt SWARAT eine
CHSC inhaltliche Verbindung zwischen Bekehrung und Taufgeschehen-her: Die
Bekehrung wird dort ausgedrückt als eın „Sterben des alten und Beginn elInes

So verwelst die aktuelle Stellungnahme des Kollegiums des Theologischen Seminars Elstal (FH)
ZU Konvergenszdokument der Bayerischen Lutherisch-Baptistischen Arbeitsgruppe darauf,
dass „ VOIL manchen baptistischen Theologen nach w1e VOTL bestritten wird, ass sich In der Taufe
überhaupt eın Gnadenhandeln Gottes vollzieht” (4)
Zu den unterschiedlichen biblisch-theologischen Positionierungen vgl hierzu die aktuellen Bei-
trage 1mM Sammelband „Wer glaubt und getauft wird22  Michael Bendorf  verstanden wird. Zweifelsohne ist bei Sichtung der theologischen Verlautbarun-  gen aus baptistischen Kreisen zu konstatieren, dass die Positionierungen bzw. die  Beurteilungen des Gotteshandelns in der Taufe durchaus unterschiedlich sind.  Während manche Theologen in der Tradition der reformierten Theologie KARL  BARTHS in der Taufe selbst kein göttliches Handeln erkennen wollen,* nehmen  andere eine stärker calvinistisch geprägte Bewertung des Taufgeschehens und  können neben dem Bekenntnischarakter der Taufe auch ein glaubensstärkendes  und bestätigendes Handeln Gottes am Täufling identifizieren® — bis hin zu der  Möglichkeit des Geistempfangs in der Wassertaufe. Damit stellt sich zugleich  auch die Frage nach dem inneren Zusammenhang von Geist- und Wassertaufe.  UweE SwARAT charakterisiert die Taufe aus der Perspektive des Täuflings als  „Empfangshandlung“, womit deutlich wird, dass er in der Taufe ein Handeln  Gottes feststellen kann und in dieser mehr als einen reinen Bekenntnisakt des  Täuflings sieht. Nun stellt sich die Frage, welchen Bedeutungsgehalt der Begriff  der „Empfangshandlung“ biblisch-theologisch hat. Was genau empfängt der  Täufling in der Taufe? Worin besteht das Handeln bzw. Wirken Gottes in der  Taufhandlung? SwARAT geht in seinen Überlegungen zunächst vom Grund der  Taufe aus. Diesen sieht er im Taubefehl Jesu (Mt 28, 19f), der seinerseits in der  Taufe Jesu gegründet ist. Wird die Frage gestellt, was in Jesu Taufe am Jordan  durch Johannes geschah, so entfaltet SWARAT eine dreifache Antwort, die zu-  nächst ganz in der Tradition des evangelisch-reformierten Theologen BARTH  steht:° Jesus bekennt sich „zur endzeitlichen Sendung des Täufers, übernimmt  die Sünden seines Volkes und gibt sich Gott ganz hin.“  Da das Neue Testament das Wesen der Taufe kaum theoretisch reflektiert,  ist das Wesen der Taufe insbesondere aus der Beobachtung und Beschreibung  ihres Vollzugs zu erheben. SWARAT verweist in diesem Zusammenhang darauf,  dass sich in der Taufe die Bekehrung eines Menschen zu Christus hin „rituell-  symbolisch“ vollziehe: „Durch das Untertauchen in Wasser wird die Bekehrung  als Sterben des alten und Beginn eines neuen Lebens erkennbar und insofern  auch als Reinigung des Täuflings von seinen Sünden.“” Dieser Satz beinhaltet  zwei zentrale Aussagen zum Taufverständnis: Zum einen stellt SWARAT eine  enge inhaltliche Verbindung zwischen Bekehrung und Taufgeschehen-her: Die  Bekehrung wird dort ausgedrückt als ein „Sterben des alten und Beginn eines  So verweist die aktuelle Stellungnahme des Kollegiums des Theologischen Seminars Elstal (FH)  zum Konvergenszdokument der Bayerischen Lutherisch-Baptistischen Arbeitsgruppe darauf,  dass „von manchen baptistischen Theologen nach wie vor bestritten wird, dass sich in der Taufe  überhaupt ein Gnadenhandeln Gottes vollzieht“ (4).  Zu den unterschiedlichen biblisch-theologischen Positionierungen vgl. hierzu die aktuellen Bei-  träge im Sammelband „Wer glaubt und getauft wird ... - Texte zum Taufverständnis im deut-  schen Baptismus“, herausgegeben von UWE SWARAT.  BARTH, KARL: Die Kirchliche Dogmatik. Die Lehre von der Versöhnung, IV/4, Teilband 30: Das  christliche Leben, Zürich 1991, 59-75.  SWARAT, Taufe, 85.lexte ZU Taufverständnis 1m deut-
schen Baptismus’, herausgegeben VOIN UweE SWARAT.
BARTH,; KARL: Die Kirchliche Dogmatik. Die Lehre Von der Versöhnung, 1V/4, Teilband [)as
christliche Leben, Zürich 1991, 59-75
SWARAT, Taufe,
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Lebens“. Die Taufhandlung drückt auUus, Was Bekehrung meınt. Zum ande-
IeN wird mıt dem Wort „erkennbar deutlich, ass dieses Sterben des alten Men-
schen und der Beginn des Lebens bereits vollzogen ist wird lediglich
in der Taufe angezeligt, aber eben nicht durch die Taufe bewirkt. DIies alles O
schieht ‚auf den Namen Jesu Christi , der damit nicht 1Ur der Grund, sondern
auch das Ziel bzw. der Fluchtpunkt der Taufe ist

Diese Überlegungen bereiten das Verständnis der Taufe als Empfangshand-
Iung VOL. Es stellt sich dabei konkret die rage, WwI1Ie diese inhaltlich-theologisch

verstehen ist SWARAT grenzt die christliche Taufe VON der Taufe des Johannes
ber die Zeitkomponenten als Heilsgeschehen ab Während Johannes 1UTr auf
die zukünftige Wirklichkeit des Heilsereignisses mıt dem Kkommen des (Geist-
täufers verwelsen kann, 1st dieser Geisttäufer Aals gegenwartıge Wirklichkeit“ ıIn
Jesus Christus bei der christlichen Taufe offenbart: „Deshalb ist sS1e (die christ-
liche Taufe, auch NiH der abe des Heiligen (Geistes verbunden“.® Diese
Aussage ist biblisch-theologisch klären, da s1e durchaus verstanden werden
kann, ass der Täufling In selner Taufe den Heiligen Geist empfängt. In diesem
Sinne ware die Taufe als Empfangshandlung In hohem Ma{f1e pneumatologisch,
gofs. soteriologisch geladen verstanden. Folgerichtig ware ann das We-
sentliche bzw. die Essenz der Empfangshandlung die abe des Heiligen Geistes
für den Gläubigen. (JEORGE BEASLEY-MURRAY, welcher zeitlebens der baptisti-
schen TIradition angehörte, schreibt hierzu: „Deshalb ann die Taufe 1m Namen
Christi, die eın ‚Anziehen Christi un eın Versetzen des Menschen iın Christus
Ist, keine andere als eine Taufe 1mM Geist sein.”? DIie Aussage des baptistischen
Theologen ÄNDRE HEINZE scheint 1n dieselbe Richtung gehen: „Mit der Taufe
erhält der Gläubige ach dem übereinstimmenden Zeugnis des Neuen esta-

die abe des Heiligen Geistes.“!
In dieser Deutlichkeit wWwI1Ie bei MURRAY und auch HEINZE formuliert SWARAT

nicht; selne Aussagen lassen allerdings durchaus Raum für eine gedanklich ONS-
trulerte Analogie: Der Täufling empfängt WI1e Jesus Jordan miıt der Taufe den
Heiligen Geist SWARAT schreibt hierzu ‚Indem Jesus sich freiwillig dieser Taufe
unterzieht antwortet ott muiıt der abe des Heiligen Geistes un! der Vergewis-
SCrung des Gottessohnschaft“. !! {DIie Auslegung der Gottesantwort 1MmM Hinblick auf
den Geistempfang Jesu mıt bzw. ach der Taufe wird dieser Stelle nicht geteilt.

Sowohl die synoptischen Evangelien als auch das Johannesevangelium kön-
Nnen durchaus verstanden werden, ass Jesus aufgrund bzw. mıt selner Taufe
den Geist Gottes empfangen hat (vgl. hierzu 3% 16-18; L, 104:; 3 f:
Joh 132f Das Lukasevangelium verwelst allerdings deutlich darauf, ass be-

Ebd.,
BEASLEY-MURRAY, GEORGE!: DIie christliche Taufe, Nachdruck der Auflage, Wuppertal 1998,
363

|() HEINZE,; ÄNDRE: Taufe un Gemeinde. Biblische Impulse für eın Verständnis der Taufe, Wup
pertal/Kassel 2000, 03
SWARAT, Taufe,
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reits Johannes der Täufer „VON Mutltterleibe mıiıt Heiligem Geist rfüllt“ War

(Lk 8 15) und ann insbesondere Jesus aus dem Geist (Gottes heraus geboren
wurde. Er ist VON Anfang „das Heilige” und der „Sohn Gottes“ (EK L:35X%
nicht erst durch die Taufe uch Matthäus verweılst auf den Zeugungsakt Jesu
durch den Heiligen Geist (Mt 1,20) Insofern bestätigt die Taufe as, Was Jesus
seIt Geburt ist Geistträger und Sohn Gottes.!“ Daher wird dieser Stelle das
erabkommen des Geistes In Gestalt einer Taufe als eın bestätigendes Wirken
des Vaters auf das Handeln selnes Sohnes gedeutet, der sich 1m Gehorsam auf
das Wort sel1nes himmlischen Vaters hin S: geschah das Wort (Gottes Jo
hannes24  Michael Bendorf  reits Johannes der Täufer „von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt“ war  (Lk 1,15) und dann insbesondere Jesus aus dem Geist Gottes heraus geboren  wurde. Er ist von Anfang an „das Heilige“ und der „Sohn Gottes“ (Lk 1, 35),  nicht erst durch die Taufe. Auch Matthäus verweist auf den Zeugungsakt Jesu  durch den Heiligen Geist (Mt 1,20). Insofern bestätigt die Taufe das, was Jesus  seit Geburt ist: Geistträger und Sohn Gottes.'? Daher wird an dieser Stelle das  Herabkommen des Geistes in Gestalt einer Taufe als ein bestätigendes Wirken  des Vaters auf das Handeln seines Sohnes gedeutet, der sich im Gehorsam auf  das Wort seines himmlischen Vaters hin - „es geschah das Wort Gottes zu Jo-  hannes ... Und er kam ... und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der  Sünden“ (Lk 3,2f) — taufen ließ. Vor diesem Hintergrund wird hier die Ein-  schätzung BARTHS geteilt:  „Es ist die göttliche Beantwortung, nämlich die göttliche Würdigung, Anerkennung,  Gutheißung, Bestätigung dessen, was da auf Erden geschah. Es ist die Proklamation,  das Sichtbar- und Hörbarwerden des göttlichen de jure zu dem von Jesus in seiner  Taufe de facto vollzogenen Dienstantritt.“*  Nun ist weiter danach zu fragen, inwiefern der Geistempfang mit der Taufe ver-  bunden ist. Sie kann zum einen aus inhaltlicher Perspektive so verstanden wer-  den, dass Wassertaufe und Geistempfang biblisch-theologisch nicht zu trennen  sind. Wo ein Mensch mit Heiligem Geist begabt wird, muss auch die Wassertau-  fe zugegen sein, da beide Ereignisse auf ihre Art ausdrücken, dass Gott heilvoll  an einem Menschen gehandelt hat. Zum anderen kann die Verbundenheit aber  auch so verstanden werden, dass beide zeitlich ineinander verwoben sind: Der  Geistempfang ereignet sich in der Wassertaufe.  Der Zeitpunkt des Geistempfangs wird in der Theologie kontrovers disku-  tiert. GROSSMANN bringt die Problematik auf den Punkt, wenn er sagt: „Man  weiß nicht so recht, wo der Empfang des Heiligen Geistes zu verorten ist, bei der  Bekehrung, bei der Taufe oder bei beiden?“* Zweifelsohne gehören Glaubens-  taufe und Geistempfang zu den christlichen Grunderfahrungen; sie sind nach  neutestamentlichem Verständnis nicht zu trennen, wohl aber zu unterscheiden:  „Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den  Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden! Und ihr werdet die Gabe des  Heiligen Geistes empfangen“ (Apg 2,38). Dabei unterstreicht GROSSMANN  unter Verweis auf eben Apg 2,38 und Joh 3,5 „daß im Normalfall Umkehrer-  fahrung, Taufe und Geistempfang zeitlich zusammengehören“.'>  12  Vgl. auch hierzu das Sohnbewusstsein Jesu als Zwölfähriger im Tempel (Lk 2, 49).  13  BARTE, Leben, 72.  14  1  GROSSMANN, SIEGFRIED: Auf dem Weg zu einer Taufe, in: ThGespr 33 (2009), 63.  GROSSMANN, SIEGFRIED: Der Geist ist Leben, Wuppertal/Kassel 1990, 51. Zugleich unterstellt  GROSSMANN aber in Anlehnung an Apg 2,38 eine Chronologie von vier Schritten, „die mit-  einander die christliche Grunderfahrung ausmachen: Umkehr, Taufe, Geistempfang und Ein-  gliederung in die Gemeinde“ (52).Und kam24  Michael Bendorf  reits Johannes der Täufer „von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt“ war  (Lk 1,15) und dann insbesondere Jesus aus dem Geist Gottes heraus geboren  wurde. Er ist von Anfang an „das Heilige“ und der „Sohn Gottes“ (Lk 1, 35),  nicht erst durch die Taufe. Auch Matthäus verweist auf den Zeugungsakt Jesu  durch den Heiligen Geist (Mt 1,20). Insofern bestätigt die Taufe das, was Jesus  seit Geburt ist: Geistträger und Sohn Gottes.'? Daher wird an dieser Stelle das  Herabkommen des Geistes in Gestalt einer Taufe als ein bestätigendes Wirken  des Vaters auf das Handeln seines Sohnes gedeutet, der sich im Gehorsam auf  das Wort seines himmlischen Vaters hin - „es geschah das Wort Gottes zu Jo-  hannes ... Und er kam ... und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der  Sünden“ (Lk 3,2f) — taufen ließ. Vor diesem Hintergrund wird hier die Ein-  schätzung BARTHS geteilt:  „Es ist die göttliche Beantwortung, nämlich die göttliche Würdigung, Anerkennung,  Gutheißung, Bestätigung dessen, was da auf Erden geschah. Es ist die Proklamation,  das Sichtbar- und Hörbarwerden des göttlichen de jure zu dem von Jesus in seiner  Taufe de facto vollzogenen Dienstantritt.“*  Nun ist weiter danach zu fragen, inwiefern der Geistempfang mit der Taufe ver-  bunden ist. Sie kann zum einen aus inhaltlicher Perspektive so verstanden wer-  den, dass Wassertaufe und Geistempfang biblisch-theologisch nicht zu trennen  sind. Wo ein Mensch mit Heiligem Geist begabt wird, muss auch die Wassertau-  fe zugegen sein, da beide Ereignisse auf ihre Art ausdrücken, dass Gott heilvoll  an einem Menschen gehandelt hat. Zum anderen kann die Verbundenheit aber  auch so verstanden werden, dass beide zeitlich ineinander verwoben sind: Der  Geistempfang ereignet sich in der Wassertaufe.  Der Zeitpunkt des Geistempfangs wird in der Theologie kontrovers disku-  tiert. GROSSMANN bringt die Problematik auf den Punkt, wenn er sagt: „Man  weiß nicht so recht, wo der Empfang des Heiligen Geistes zu verorten ist, bei der  Bekehrung, bei der Taufe oder bei beiden?“* Zweifelsohne gehören Glaubens-  taufe und Geistempfang zu den christlichen Grunderfahrungen; sie sind nach  neutestamentlichem Verständnis nicht zu trennen, wohl aber zu unterscheiden:  „Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den  Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden! Und ihr werdet die Gabe des  Heiligen Geistes empfangen“ (Apg 2,38). Dabei unterstreicht GROSSMANN  unter Verweis auf eben Apg 2,38 und Joh 3,5 „daß im Normalfall Umkehrer-  fahrung, Taufe und Geistempfang zeitlich zusammengehören“.'>  12  Vgl. auch hierzu das Sohnbewusstsein Jesu als Zwölfähriger im Tempel (Lk 2, 49).  13  BARTE, Leben, 72.  14  1  GROSSMANN, SIEGFRIED: Auf dem Weg zu einer Taufe, in: ThGespr 33 (2009), 63.  GROSSMANN, SIEGFRIED: Der Geist ist Leben, Wuppertal/Kassel 1990, 51. Zugleich unterstellt  GROSSMANN aber in Anlehnung an Apg 2,38 eine Chronologie von vier Schritten, „die mit-  einander die christliche Grunderfahrung ausmachen: Umkehr, Taufe, Geistempfang und Ein-  gliederung in die Gemeinde“ (52).und predigte die Taufe der Bufse ZUT Vergebung der
Sünden (LK 3 2 taufen iefß Vor diesem Hintergrund wird 1er die Ein-
schätzung BARTHS geteilt:

„Es ist die göttliche Beantwortung, nämlich die göttliche Würdigung, Anerkennung,
Gutheißung, Bestätigung dessen, Was da aufen geschah. Es ist die Proklamation,
das 1G  ar- un: Hörbarwerden des göttlichen de Jure dem VO  b Jesus 1ın seliner
Taufe de facto vollzogenen Dienstantritt.“®

Nun 1st weıter danach f{ragen, inwiefern der Geistempfang mıt der Taufe VCI-

bunden ist S1e ann zr einen aus inhaltlicher Perspektive verstanden WeCI -

en,; ass Wassertaufe und Geistempfang biblisch-theologisch nicht rennen
sind. Wo eın Mensch muıt Heiligem Geist begabt wird, 1I1US$5 auch die Wassertau-
fe ZUSCHCH se1N, da beide Ereignisse auf ihre Art ausdrücken, ass ott heilvoll

einem Menschen gehandelt hat Zum anderen ann die Verbundenheit aber
auch verstanden werden, ass beide zeitlich ineinander verwoben sind Der
Geistempfang ereignet sich 1n der Wassertaufe.

Der Zeitpunkt des Geistempfangs wird iın der Theologie kontrovers disku-
tiert GIROSSMANN bringt die Problematik auf den Punkt, WenNnn sagt „Man
wei(ß nicht recht, der Empfang des Heiligen Gelistes verorten Ist, bei der
Bekehrung, bei der Taufe oder bei beiden? 7Zweifelsohne gehören Glaubens-
taufe und Geistempfang den christlichen Grunderfahrungen; s1e sind ach
neutestamentlichem Verständnis nicht TeHNNEN,; ohl aber unterscheiden:
„Petrus sprach ihnen: Iut Buße, und jeder VOIN euch lasse sich taufen auf den
Namen Jesu Christi ZUT Vergebung Sünden! Und ihr werdet die abe des
Heiligen (Geistes empfangen‘ (Apg 2,38) Dabei unterstreicht (GIaROSSMANN
unter VerweIls auf eben Apg Z 38 und Joh 3, „da{fß 1mM Normalfall Umkehrer-
fahrung, Taufe und Geistempfang zeitlich zusammengehören .
12 Vgl uch hierzu das Sohnbewusstsein Jesu als ZwölHähriger 1mM Tempel (Lk 2 49)
13 BARTH, Leben,
14

15
GROSSMANN, SIEGERIED: Auf dem Weg einer Taufe, 1n TIhGespr (2009) 63
GROSSMANN, SIEGERIED: Der Geist ist Leben, Wuppertal/Kassel 1990, S Zugleich unterstellt
GROSSMANN ber In Anlehnung Apg 2,38 eine Chronologie Von 1er Schritten, „die mi1ıt-
einander die christliche Grunderfahrung ausmachen: Umkehr, Taufe, Geistempfang un Ein-
gliederung In die Gemeinde“ 52)
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Nun ist aber auch SAr Kenntnis nehmen, ass das Neue Testament elıne
zeitliche Irennung VOI Wasser- un Geisttaufe kennt. {DIe Geisttaufe annn der
Wassertaufe sowohl VOTI- (z Apg 1047 als auch nachgelagert se1ın (Z Apg
S, 16) Diejenigen, die diese beiden Ereignisse Aaus Apg und Apg 10 theologisch
als einmalige Ausnahmefälle „glätten” und die Geisttaufe ausschliefßlich In der
Wassertaufe verorte sehen wollen, bleiben eine Antwort schuldig: Haben die-
jenigen, die ZU Glauben Jesus Christus gefunden haben und diesen mıt
ihrem Mund als Herrn bezeugen (Röm 10, 9) SOWIE VON ihrer Gotteskindschaft
überzeugt sind (Röm Ö, 16% aber sich noch) nicht haben taufen lassen (eventuell
auch nicht als Säugling), keine Geisttaufe erfahren? Sind S1e „geistlos”? Wo keine
Wassertaufe, da eın Geistempfang und Ssomıt auch keine Gotteskindschaft?

Neben der klärenden biblisch-theologischen Aussage soll dieser Stelle
auch erfahrungsbasiert argumentiert werden bei aller MI1r bewussten Prob-
ematik einer solchen Argumentation Aaus wissenschaftlicher Perspektive:‘® Seit
vielen Jahren führe ich Grundkurse des Glaubens (Alphakurse) durch un: habe

häufig erlebt, ass Menschen 1MmM Rahmen der FEinheiten S Heiligen Geist
ach einer glaubensvollen Lebensanbindung Jesus Vergebung ihrer Schuld
persönlich erfahren haben und sich ihrer Gotteskindschaft 1mM Sinne VoNn

Röm S, 16 SEeWISS wurden. Zweifelsohne hatten S1E den Heiligen Geist empfan-
SCHh DIie Wassertaufe folgte ann erst spater dieser Geisterfahrung.

Wenn der Geistempfang kausal die Wassertaufe gebunden ware, musste
geklärt werden, WI1e sich eın Mensch gläubig und willentlich ohne das nnewoh-
LICH des Heiligen Geistes für selne Taufe entscheiden ann Diese Entscheidung
musste als eın Wirken des (Gelstes aufßserhalb des Menschen verstanden werden.
uch ware annn die Bestätigung der Gotteskindschaft durch den Heiligen (Geist
ach Röm Ö, 16 eın Akt. der erst miıt der Taufe erwarten ware Dann aber WUTrF-
de eline Taufe unter dem Zeichen der Unsicherheit des Täuflings bezüglich selner
Annahme durch ott geschehen. ıne Grundlage, auf der aus baptistischer Per-
spektive sicherlich nicht getauft werden würde.

Welche Konsequenzen ergäben sich ann aber aufgrund der Ermangelung
der Wassertaufe und ach der Annahme einer kausalen Verbindung VON
Wasser- und Geisttaufe für die Soteriologie? Interessanterwelse werden in der
einschlägigen Taufliteratur diese Fragen ach me1liner Wahrnehmung nicht be-
friedigend diskutiert auch nicht 1m aktuellen Sammelband „Wer glaubt und
getauft wird“!” Und dennoch sind sS1E 1n der Gemeindepraxis und Seelsorge Von
nicht geringer Bedeutung. uch BEASLEY-MURRAY, der Ja den Geistempfang

16 An dieser Stelle sol] ber eben kein Rückschritt In den VO  , KARL POPPER ausgehebelten In-
duktionsschluss erfolgen. Vielmehr geht 1mM Sinne VOIN POPPER die Widerlegung VO  —

Allaussagen bzw. den Widerspruch ULE Ihese, ass sich 1n jeder) Wassertaufe der Geist-
empfang vollzieht.

17 SWARAT, UwE Wer glaubt un: getauft wird25  Baptistische Streiflichter zur Diskussion um die Geisttaufe  Nun ist aber auch zur Kenntnis zu nehmen, dass das Neue Testament eine  zeitliche Trennung von Wasser- und Geisttaufe kennt. Die Geisttaufe kann der  Wassertaufe sowohl vor- (z.B. Apg 10,47) als auch nachgelagert sein (z.B. Apg  8, 16). Diejenigen, die diese beiden Ereignisse aus Apg 8 und Apg 10 theologisch  als einmalige Ausnahmefälle „glätten“ und die Geisttaufe ausschließlich in der  Wassertaufe verortet sehen wollen, bleiben eine Antwort schuldig: Haben die-  jenigen, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben und diesen mit  ihrem Mund als Herrn bezeugen (Röm 10,9) sowie von ihrer Gotteskindschaft  überzeugt sind (Röm 8, 16), aber sich (noch) nicht haben taufen lassen (eventuell  auch nicht als Säugling), keine Geisttaufe erfahren? Sind sie „geistlos“? Wo keine  Wassertaufe, da kein Geistempfang und somit auch keine Gotteskindschaft?  Neben der zu klärenden biblisch-theologischen Aussage soll an dieser Stelle  auch erfahrungsbasiert argumentiert werden — bei aller mir bewussten Prob-  lematik einer solchen Argumentation aus wissenschaftlicher Perspektive:'® Seit  vielen Jahren führe ich Grundkurse des Glaubens (Alphakurse) durch und habe  es häufig erlebt, dass Menschen im Rahmen der Einheiten zum Heiligen Geist  nach einer glaubensvollen Lebensanbindung an Jesus Vergebung ihrer Schuld  persönlich erfahren haben und sich ihrer neuen Gotteskindschaft im Sinne von  Röm 8, 16 gewiss wurden. Zweifelsohne hatten sie den Heiligen Geist empfan-  gen. Die Wassertaufe folgte dann erst später dieser Geisterfahrung.  Wenn der Geistempfang kausal an die Wassertaufe gebunden wäre, müsste  geklärt werden, wie sich ein Mensch gläubig und willentlich ohne das Innewoh-  nen des Heiligen Geistes für seine Taufe entscheiden kann. Diese Entscheidung  müsste als ein Wirken des Geistes außerhalb des Menschen verstanden werden.  Auch wäre dann die Bestätigung der Gotteskindschaft durch den Heiligen Geist  nach Röm 8, 16 ein Akt, der erst mit der Taufe zu erwarten wäre. Dann aber wür-  de eine Taufe unter dem Zeichen der Unsicherheit des Täuflings bezüglich seiner  Annahme durch Gott geschehen. Eine Grundlage, auf der aus baptistischer Per-  spektive sicherlich nicht getauft werden würde.  Welche Konsequenzen ergäben sich dann aber aufgrund der Ermangelung  der Wassertaufe - und nach der Annahme einer kausalen‘ Verbindung von  Wasser- und Geisttaufe - für die Soteriologie? Interessanterweise werden in der  einschlägigen Taufliteratur diese Fragen nach meiner Wahrnehmung nicht be-  friedigend diskutiert - auch nicht im aktuellen Sammelband „Wer glaubt und  getauft wird“”. Und dennoch sind sie in der Gemeindepraxis und Seelsorge von  nicht geringer Bedeutung. Auch BEASLEY-MURRAY, der ja den Geistempfang  16  An dieser Stelle soll aber eben kein Rückschritt in den von KARL POoPPER ausgehebelten In-  duktionsschluss erfolgen. Vielmehr geht es - im Sinne von PopPER - um die Widerlegung von  Allaussagen bzw. um den Widerspruch zur These, dass sich in (jeder) Wassertaufe der Geist-  empfang vollzieht.  17  SWARAT, Uwe: Wer glaubt und getauft wird ... — Texte zum Taufverständnis im deutschen Bap-  tismus, Kassel 2010.  ThGespr 36/2012 * Heft IexXte ZTaufverständnis 1M deutschen Bap-
t1smus, Kassel 2010
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Michael Bendorf

In der Wassertaufe ver zÖgert, mögliche soteriologische Konsequenzen
für den nicht-getauften Gläubigen diskutieren: „JIch bekenne, ass ich mich
1Ur UuNsSsCLIN auf eine Kontroverse ber dieses Ihema einlasse bzw „Diese
Überlegungen lassen mich der Ansicht nelgen, ass bei der Betrachtung
der Taufe angeraten Ist, das Wort ‚notwendig vermeiden, zumal Anlass

vielen Missverständnissen gegeben Hhat- Das Dilemma, iın dem sich Vertre-
ter dieser Lehrmeinung befinden, 1st offensichtlich, und vorsichtiger w1e jer
durch BEASLEY-MURRAY geschehen ann INall ohl aum umschreiben.

DIie wiederholt beobachtbare baptistische Gemeindepraxis lässt umgekehrt
Rückschlüsse auf das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Wassertaufe
und Geistempfang SO welsen die Außerungen der baptistischen Theologen
HEINRICH ( HRISTIAN RUST und SIEGFEFRIED (IaROSSMANN darauf 1n, ass der
Geistempfang nicht zwangsläufig zeitlich die Wassertaufe gebunden ist RUST
Ssagt hierzu: ICn habe mit Hunderten VON Menschen den Empfang der abe
des Heiligen Geistes gebetet und dabei erfahren, ass dieses Erleben sehr VelI-
schieden empfunden wird.  <20 (IROSSMANN fragt: „Kann INan den Geistempfang
wahrnehmen?“ und listet unterschiedliche neutestamentliche Szenarıen auf, die
sich 1Ur AA Teil auf die Wassertaufe beziehen.“ DIiese Aussagen verdeutlichen,
ass sowohl USsı als auch (GGROSSMANN den Empfang der abe des Heiligen
Geistes keineswegs kausal die Wassertaufe binden. Wäre 1es der Fall, musste
RUST sich lediglich auf die Taufe Gläubiger konzentrieren. Der Geistempfang
würde sich darin ereignen; ein Gebet wäre hierzu nicht notwendig. uch
die VON GROSSMANN beschriebenen Szenarien des Geistempfangs mussten sich
entsprechend ausschliefßlich auf die Wassertaufe konzentrieren.

Fasst INan das bisher Gesagte 11, lässt sich feststellen: Der Geist-
empfang bzw. die Geisttaufe ist neutestamentlich muıt der Wassertaufe verknüpft,
aber nicht auf den Taufvollzug beschränkt. Daher sind soteriologische Aspekte
der Taufe VOT dem Hintergrund des Gesamtgeschehens des Gläubigwerdens
diskutieren. DIie Taufe ist dabei eın Teilaspekt dieses Geschehens, durch den eın
Mensch zAx Glauben kommt und wird. Als solche ist S1€e weder Grund-
Jage der Rettung elınes Gläubigen och bewirkt S1e CI Vollzug Rettung. S1e ist eın
Gnadenmittel 1m effektiv-kausativen SINN: S1e ist aber aufgrund des Taufbefehls
Jesu und damit aufgrund selnes Willens untrennbar mıit dem Rettungsakt Jesu
Menschen und der christlichen Anfangserfahrung (Initiation) verbunden. Und

darin ist S1Ee Gnadenzuspruch (GJottes den Menschen: S1e ist die feierliche
Bestätigung, ass alles gültig ist, Was ott dem Menschen bereits In seinem Wort
zugesprochen hat; S1e verkörpert 1n gewlsser Weise das Evangelium Christi.

{Diese Untrennbarkeit VON Glaube, Geist- und Wassertaufe wird besonders ın
der Begegnung zwischen Petrus und den Zuhörern 1mM Haus der Hauptmanns
I8

19
BEASLEY-MURRAY, Taufe, 3972
Ebd., 397

20 RUST, HEINRICH CHRISTIAN: Charismatisch dienen, Kassel 2006,
GROSSMANN, SIEGERIED: Der Geist 1st Leben, Wuppertal/Kassel 1990, 57255



Baptistische Streiflichter ZUT Diskussion die Geisttaufe DF

Kornelius deutlich (vgl. Apg 10) Aufgrund des bereits erfolgten Geistempfangs
der Zuhörer folgerte Petrus die Notwendigkeit der Wassertaufe. Sie WalLr für iıh
unverzichtbar TOTLZ oder gerade des offensichtlichen Geistempfangs.
Gerade diese Stelle verdeutlich aber atuch; ass der Geistempfang nicht kausal
die Taufe gebunden ist Insofern wird 1er die Ansicht VON ÜULRICH WENDEL DE-
teilt, ass Geist- und Wassertaufe ‚notwendige Elemente der Rettungserfahrung
(sind) ohne ass quası sakramental die Taufe als Voraussetzung der rsprung
des Geistempfangs gelten 11US$5

(Janz offensichtlich lässt sich auch bei der Taufe göttliches Wirken nıicht 1n
eın festes Schema PICSSCN. Der Geist annn durch die Wassertaufe, pCI Handauf-
legung (Zz: B ApPg S, L/ 9, 17) der unter dem Wort (Gottes hne menschlichen
Handlungsvollzug (z:B empfangen werden. (GJottes gnadenvolles Han-
deln vollzieht sich nicht mechanistisch oder schematisch, sondern dialogisch.
Stets aber geht CS 1mM neutestamentlichen Zeugnis Vervollständigung der
christlichen Grunderfahrung (Bufße Glaube Taufe Empfang der abe des
Heiligen Geistes). Dabei betont RuUusT Recht, ass der Heilige Geist bereits
bei der Bufße und Bekehrung aktiv Wirken ist Er spricht diesbezüglich
plizit VO „evangelistischen Dienst des Heiligen Geistes”, der sich 1n Tel UI-
mensionen entfaltet:®> (1) das einladende Wirken, (2) das überführende Wirken
SOWIE (3) das bestätigende Wirken des Heiligen Geistes. Anders ausgedrückt:
er Heilige Geist wirbt das Herz des Menschen und zieht ih Christus
(einladendes Wirken). Er überführt ih dabei aber auch 1m Hinblick auf selne
Süunde bzw (Lebens-)Zielverfehlung (überführendes Wirken) und bestätigt ihm
bei Umkehr selnes Denkens un:! Wollens (Buße) bzw. selnes Gläubigwerdens die
Gotteskindschaft (bestätigendes Wirken).

SWARAT beschreibt „die Taufe als Begegnung , hält aber zugleich 1mM Rahmen
seiner Ausführungen Zu deren Empfangscharakter Sakramentsbegriff fest
„Es 1st VO Wesen der Taufe her unmöglich, sS1e ohne Glauben des Täuflings
vollziehenBaptistische Streiflichter zur Diskussion um die Geisttaufe  27  Kornelius deutlich (vgl. Apg 10). Aufgrund des bereits erfolgten Geistempfangs  der Zuhörer folgerte Petrus die Notwendigkeit der Wassertaufe. Sie war für ihn  unverzichtbar - trotz oder gerade wegen des offensichtlichen Geistempfangs.  Gerade diese Stelle verdeutlich aber auch, dass der Geistempfang nicht kausal an  die Taufe gebunden ist. Insofern wird hier die Ansicht von ULRICH WENDEL ge-  teilt, dass Geist- und Wassertaufe „notwendige Elemente der Rettungserfahrung  (sind), ohne dass quasi sakramental die Taufe als Voraussetzung oder Ursprung  des Geistempfangs gelten muss  « 22  .  Ganz offensichtlich lässt sich auch bei der Taufe göttliches Wirken nicht in  ein festes Schema pressen. Der Geist kann durch die Wassertaufe, per Handauf-  legung (z.B. Apg 8,17; 9,17) oder unter dem Wort Gottes ohne menschlichen  Handlungsvollzug (z.B. 10,44) empfangen werden. Gottes gnadenvolles Han-  deln vollzieht sich nicht mechanistisch oder schematisch, sondern dialogisch.  Stets aber geht es im neutestamentlichen Zeugnis um Vervollständigung der  christlichen Grunderfahrung (Buße - Glaube - Taufe - Empfang der Gabe des  Heiligen Geistes). Dabei betont RusT zu Recht, dass der Heilige Geist bereits  bei der Buße und Bekehrung aktiv am Wirken ist. Er spricht diesbezüglich ex-  plizit vom „evangelistischen Dienst des Heiligen Geistes“, der sich in drei Di-  mensionen entfaltet:” (1) das einladende Wirken, (2) das überführende Wirken  sowie (3) das bestätigende Wirken des Heiligen Geistes. Anders ausgedrückt:  Der Heilige Geist wirbt um das Herz des Menschen und zieht ihn zu Christus  (einladendes Wirken). Er überführt ihn dabei aber auch im Hinblick auf seine  Sünde bzw. (Lebens-)Zielverfehlung (überführendes Wirken) und bestätigt ihm  bei Umkehr seines Denkens und Wollens (Buße) bzw. seines Gläubigwerdens die  Gotteskindschaft (bestätigendes Wirken).  SwARAT beschreibt „die Taufe als Begegnung“, hält aber zugleich im Rahmen  seiner Ausführungen zu deren Empfangscharakter am Sakramentsbegriff fest:  „Es ist vom Wesen der Taufe her unmöglich, sie ohne Glauben des Täuflings zu  vollziehen ... Sakrament, d.h. Mitteilung der Gnade, kann die Taufe nur sein,  wenn sie zugleich Glaubenstaufe ist“.** An dieser Stelle bleibt allerdings offen,  was der Autor konkret unter „Mitteilung der Gnade“ versteht. Ähnlich wie bei  der zuvor ausgedrückten Verbundenheit von Wassertäufe und Geistempfang  wird dem Leser ein Interpretationsspielraum hinsichtlich der Art der Gnaden-  mitteilung überlassen: Mitteilung der Gnade im Sinne eines erneuten Zuspruchs  der Vergebung und der Gotteskindschaft oder effektiv-kausativ? Zur Klärung  aus baptistischer Perspektive sein nochmals auf die „Rechenschaft vom Glau-  ben“ verwiesen:  22  WENDEL, ULRICH: Empfang und Werk des Heiligen Geistes bei Lukas und in der Pfingstbewe-  23  gung, in: ThGespr 29 (2005), 26.  RUST, HEINRICH CHRISTIAN: Der evangelistische Dienst des Heiligen Geistes, in: DERS. (Hg.):  24  Wie unser Christsein .neu werden kann, Kassel 2004, 33-35.  SWARAT, Taufe, 84.  ThGespr 36/2012 * Heft ISakrament, Mitteilung der Gnade, ann die Taufe 1Ur se1n,
WenNnn S1e zugleich Glaubenstaufe ist‘“. 24 An dieser Stelle bleibt allerdings offen,
Wäas der Autor konkret unter „Mitteilung der Gnade“ versteht. AÄAhnlich WI1e bei
der ausgedrückten Verbundenheit VON Wassertäufe und Geistempfang
wird dem Leser eın Interpretationsspielraum hinsichtlich der Art der Gnaden-
mitteilung überlassen: Mitteilung der Ginade 1mM Sinne elines erneuten Zuspruchs
der Vergebung und der Gotteskindschaft oder effektiv-kausativ? TUr Klärung
adus baptistischer Perspektive se1in nochmals auf die „Rechenschaft Vo Jau-
ben‘'  C verwliesen:

2° WENDEL, ULRICH!: Empfang un! Werk des Heiligen Geistes bei Lukas und in der Pfingstbewe-
23

SUunNng, 1n IhGespr (2005)
RUST, HEINRICH CHRISTIAN: Der evangelistische Dienst des Heiligen eistes, 1n DERS (Hg.)

24
Wiıie Christsein TNEeEU werden kann, Kassel 2004, 2025
SWARAT, Taufe,
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28 Michael Bendortf

UrC. den Vollzug der aufe wird dem Täufling bestätigt, Was ihm das Evangelium
zusagt un: WOZUu Gr sich VOT Gott un Menschen ekennt Jesus Christus ist auch für
mich gestorben un:! auferstanden. Meın altes en unter der Herrschaft der Süunde
ist egraben, 1re Christus 1st mIır en geschenkt. (Gott gibt MIr Anteil
der Wirkung des es Jesu Christi Er lässt auch die Kraft seliner Auferstehung
MIr wirksam werden, schon jetzt durch die Gabe des Heiligen (GJeistes28  Michael Bendorf  „Durch den Vollzug der Taufe wird dem Täufling bestätigt, was ihm das Evangelium  zusagt und wozu er sich vor Gott und Menschen bekennt: Jesus Christus ist auch für  mich gestorben und auferstanden. Mein altes Leben unter der Herrschaft der Sünde  ist begraben, durch Christus ist mir neues Leben geschenkt. Gott gibt mir Anteil an  der Wirkung des Todes Jesu Christi. Er lässt auch die Kraft seiner Auferstehung an  mir wirksam werden, schon jetzt durch die Gabe des Heiligen Geistes ...“  Der Geistempfang wird nach diesem Verständnis dem Täufling in der Taufe be-  stätigt. Die Taufe selbst ist nicht das Mittel, durch das der Täufling den Heiligen  Geist empfängt. Schon CALVIN hat diese Lehre bestritten: „Dieser Irrtum würde  darin bestehen, dass wir der Meinung wären, an die Sakramente sei irgendeine  verborgene Kraft geknüpft oder angeheftet, vermöge deren sie uns aus sich selbst  «26  heraus die Gnadengaben des Heiligen Geistes zuteilwerden lassen könnten ...  Nun ist dieses Geschehen aber durchaus nicht „geistlos“ — Die Bestätigung ist  nicht nur eine rein äußerliche durch das Element Wasser und den Taufvollzug,  sondern wird dem erneuerten, inneren Menschen durch den Geist zugeeignet.  Dieses zweifache Wirken des Geistes - bereits vor der Taufe in der Bekehrung  des Menschen” und sein bestätigendes Wirken in der Taufe - wurde bereits in  dem ersten einheitlichen Glaubensbekenntnis der deutschen Baptisten von 1847,  „Glaubensbekenntniß und Verfassung der Gemeinden getaufter Christen, ge-  wöhnlich Baptisten genannt“, formuliert:  „Die Taufe soll das Bewußtsein seiner Errettung und Seligkeit in dem Täufling be-  stimmter und kräftiger hervorrufen, und solches will Gott wirken durch eine Ver-  siegelung mit dem Heiligen Geiste, doch nur da, wo er zuvor, durch diesen Geist, den  wahren seligmachenden Glauben an den Sohn Gottes, an die Kraft seines Todes und  seiner Auferstehung hervorgebracht hat.“ (Artikel VIIL)*®  Der Gläubige wird von Gott mit dem Heiligen Geist versiegelt. Versiegelung  meint aber im Sinne des reformatorischen Taufverständnisses Bekräftigung  bzw. Zuspruch, nicht In-Kraft-Setzung. CALVIN schreibt hierzu in seiner „Insti-  tutio christianae religionis“:  „Denn seine (Gottes Bund, A.d. V.) Wirkung ist weder von der Taufe noch von ir-  gendwelchen Zusätzen abhängig. Das Sakrament kommt dann wie ein Siegel hinter-  her; aber nicht, also ob es Gottes Verheißung, die an und für sich kraftlos wäre, erst  Geltung verschaffe, sondern es soll sie uns ausschließlich bekräftigen.“  25  26  Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.6ö.R. (Hg.): ebd., 21.  CALVIN, JoHANNEs: Unterricht in der christlichen Religion (Institutio christianae religionis),  1V,14,17, Neukirchen-Vluyn 2009, 727.  B7  GROSSMANN sagt hierzu, „daß der Anstoß zum Begehren der Taufe ebenso den Impuls des  28  Heiligen Geistes braucht wie andere Entscheidungen auch“ (ebd., 64).  Zitiert nach STEUBING, HaANns (Hg.): Bekenntnisse der Kirche. Bekenntnistexte aus zwanzig  Jahrhunderten, Wuppertal 1985, 272-282.  29  CALVIN, JOHANNES: Unterricht in der christlichen Religion (Institutio christianae religionis),  1V,15,22, Neukirchen-Vluyn 2009, 744 .25

Der Geistempfang wird ach diesem Verständnis dem Täufling In der Taufe he-
stätigt. Die Taufe selbst ist nicht das Mittel, durch das der Täufling den Heiligen
Geist empfängt. Schon (L‚ALVIN hat diese Lehre bestritten: A Dieser Irrtum würde
darin bestehen, ass WITr der Meinung waren, die Sakramente se1 irgendeine
verborgene raft geknüpft oder angeheftet, vermOge deren sS1€e uns aus sich selbst

“26heraus die Gnadengaben des Heiligen (Gelstes zuteilwerden lassen könnten28  Michael Bendorf  „Durch den Vollzug der Taufe wird dem Täufling bestätigt, was ihm das Evangelium  zusagt und wozu er sich vor Gott und Menschen bekennt: Jesus Christus ist auch für  mich gestorben und auferstanden. Mein altes Leben unter der Herrschaft der Sünde  ist begraben, durch Christus ist mir neues Leben geschenkt. Gott gibt mir Anteil an  der Wirkung des Todes Jesu Christi. Er lässt auch die Kraft seiner Auferstehung an  mir wirksam werden, schon jetzt durch die Gabe des Heiligen Geistes ...“  Der Geistempfang wird nach diesem Verständnis dem Täufling in der Taufe be-  stätigt. Die Taufe selbst ist nicht das Mittel, durch das der Täufling den Heiligen  Geist empfängt. Schon CALVIN hat diese Lehre bestritten: „Dieser Irrtum würde  darin bestehen, dass wir der Meinung wären, an die Sakramente sei irgendeine  verborgene Kraft geknüpft oder angeheftet, vermöge deren sie uns aus sich selbst  «26  heraus die Gnadengaben des Heiligen Geistes zuteilwerden lassen könnten ...  Nun ist dieses Geschehen aber durchaus nicht „geistlos“ — Die Bestätigung ist  nicht nur eine rein äußerliche durch das Element Wasser und den Taufvollzug,  sondern wird dem erneuerten, inneren Menschen durch den Geist zugeeignet.  Dieses zweifache Wirken des Geistes - bereits vor der Taufe in der Bekehrung  des Menschen” und sein bestätigendes Wirken in der Taufe - wurde bereits in  dem ersten einheitlichen Glaubensbekenntnis der deutschen Baptisten von 1847,  „Glaubensbekenntniß und Verfassung der Gemeinden getaufter Christen, ge-  wöhnlich Baptisten genannt“, formuliert:  „Die Taufe soll das Bewußtsein seiner Errettung und Seligkeit in dem Täufling be-  stimmter und kräftiger hervorrufen, und solches will Gott wirken durch eine Ver-  siegelung mit dem Heiligen Geiste, doch nur da, wo er zuvor, durch diesen Geist, den  wahren seligmachenden Glauben an den Sohn Gottes, an die Kraft seines Todes und  seiner Auferstehung hervorgebracht hat.“ (Artikel VIIL)*®  Der Gläubige wird von Gott mit dem Heiligen Geist versiegelt. Versiegelung  meint aber im Sinne des reformatorischen Taufverständnisses Bekräftigung  bzw. Zuspruch, nicht In-Kraft-Setzung. CALVIN schreibt hierzu in seiner „Insti-  tutio christianae religionis“:  „Denn seine (Gottes Bund, A.d. V.) Wirkung ist weder von der Taufe noch von ir-  gendwelchen Zusätzen abhängig. Das Sakrament kommt dann wie ein Siegel hinter-  her; aber nicht, also ob es Gottes Verheißung, die an und für sich kraftlos wäre, erst  Geltung verschaffe, sondern es soll sie uns ausschließlich bekräftigen.“  25  26  Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.6ö.R. (Hg.): ebd., 21.  CALVIN, JoHANNEs: Unterricht in der christlichen Religion (Institutio christianae religionis),  1V,14,17, Neukirchen-Vluyn 2009, 727.  B7  GROSSMANN sagt hierzu, „daß der Anstoß zum Begehren der Taufe ebenso den Impuls des  28  Heiligen Geistes braucht wie andere Entscheidungen auch“ (ebd., 64).  Zitiert nach STEUBING, HaANns (Hg.): Bekenntnisse der Kirche. Bekenntnistexte aus zwanzig  Jahrhunderten, Wuppertal 1985, 272-282.  29  CALVIN, JOHANNES: Unterricht in der christlichen Religion (Institutio christianae religionis),  1V,15,22, Neukirchen-Vluyn 2009, 744 .Nun ist dieses Geschehen aber durchaus nicht „geistlos” Die Bestätigung ist
nicht 1Ur eine rein aufßerliche durch das Element Wasser und den Taufvollzug,
sondern wird dem erneuerteR; inneren Menschen durch den Geist zugeeignet.

I ieses zweifache Wirken des (Geistes bereits VOT der Taufe 1ın der Bekehrung
des Menschen“ und sein bestätigendes Wirken In der Taufe wurde bereits in
dem ersten einheitlichen Glaubensbekenntnis der deutschen Baptisten VON SEl
„Glaubensbekenntnifß und Verfassung der Gemeinden getaufter Christen, d
wöhnlich Baptisten genannt”, formuliert:

„Die Taufe soll das Bewußtsein seiner Errettung und Seligkeit ıIn dem Täufling be
SL1immter un räftiger hervorrufen, und olches ll (Gjott wirken UTE 1ıne Ver-
siegelung miıt dem eiligen Geiste, doch 1U da, UVOTIL, Urc diesen Geist, den
wahren seligmachenden Glauben den Sohn ottes, die Kraft se1nes es un:!
seiner Auferstehung hervorgebracht hat.“ (Artike VHD

Der Gläubige wird VO  e ott miıt dem Heiligen Geist versiegelt. Versiegelung
meılnt aber 1mM Sinne des reformatorischen Taufverständnisses Bekräftigung
bzw. Zuspruch, nicht In-Kraft-Setzung. (CALVIN schreibt hierzu 1ın seliner ‚Inst1-
tut1o christianae religionis ‘:

„Denn selne Gottes Bund, Aa V)) Wirkung ist weder VOI der Taufe och VON 17r-
gendwelchen /Zusätzen abhängig. Das Sakrament kommt dann w1e eın Siegel hinter-
her;: aber nicht, also ob (Jottes Verheifßßung, die un für sich kraftlos ware, erst

Geltung verschaffe, sondern 65 soll sS1e uns ausschliefßlich bekräftigen.

25

26
Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden iın Deutschland (He‘) ebd.; öA
(ALVIN, OHANNES: Unterricht 1n der christlichen Religion (Institutio christianae religionis),
IV4.17 Neukirchen-Vluyn 2009, GE

P GROSSMANN sagt hierzu,;, „dafß der Ansto{fß Z Begehren der Taufe ebenso den Impuls des

28
Heiligen Geistes braucht w1e andere Entscheidungen uch  « (ebd., 64)
/atiert ach STEUBING, HANS (Hg.) Bekenntnisse der Kirche. Bekenntnistexte Aaus ZWaNZzlg
Jahrhunderten, Wuppertal 1985, TI DD
CALVIN, OHANNES: Unterricht ın der christlichen Religion (Institutio christianae religionis),
IVASZZ Neukirchen-Vluyn 2009, /44



Baptistische Streiflichter ZUT Diskussion die Geisttaufe

„Einerseits richten die Sakramente ohne die Kraft des eiligen (Geistes nicht das
mindeste AaUs, un andererseits steht nichts dawider, da{fß S1C unNnserem Herzen, das
schon vorher VOoONn IM Lehrmeister (d dem eiligen Geiste) unterwı  en 1ST den
Glauben räftigen un: größer machen CC 3()

Das Herz des Täuflings 1Sst durch den Heiligen (Geist bereits VOT der Taufe mıt
Glauben erfüllt Der Heilige e1s wirkt U  —_ aber der Taufe der Weise, ass

diesen bereits durch ih selbst gewirkten Glauben stärkt hne Heiligen (Geist
un Glauben bleibt der Dienst des Taufsakraments „Jeer und wesenslos als WEeNnn

„der Glanz der Sonne blinde ugen erstrahlt“ 31 Miıt diesem Vergleich bereitet
( ALVIN SCIM theologisches Verständnis des Wirkens VOoONn Geist und Sakrament
VOTI So WIEC die ugen e1iNe „innewohnende ehkraft benötigen, VO Licht
berührt werden benötigt der Mensch den innewohnenden Glauben
bzw Heiligen Geist damit dieser dem Täufling der Wassertaufe wirken
ann

Handelnde Subjekte der Taufe sind demnach ott selbst und die taufende
Gemeinde Diesem Geschehen I1I1USS$S aber der Täufling ustiiımmen Er lässt ann
den Taufvollzug ganzheitlich sich geschehen SWARAT beschreibt dessen Hal-
tung als „willentlich passiv ” Miıt dieser theologischen Akzentuierung liegt

der Tradition K ARL BARTHS, auch wenn Letzten dessen Taufverständnis
nicht teilt „Der Täufling ann 1Ur begehren, getauft werden, sich also taufen

lassen Darın da{ß danach begehrt und darin da{fß sich dieses Begehrte
einfach gefallen und widerfahren äfßst 1ST Taufe Tat C34

DIieses persönliche Wollen aufgrund des persönlichen Glaubens 1st Grundvo-
raussetzung für die Taufe aus baptistischer Perspektive Der Täufling 1ST aber
gleich DPAaSSLV, weil das Sterben, Begraben Sein und Auferstehen nicht machen
kann; INUSS ihm durch Christus geschehen Diese Dimension des
Empfangens unterstreicht auch (CALVIN

„Gott hat die Sakramente doch eingerichtet, damit die Gläubigen, leer en (GU-
tern un als AaTINE Leute, nichts herzubringen als ihre Bettlerschaft Daraus geht her-
VOI, da{fß SIC also miıt dem Empfang der Sakramente nichtsvollbringen, wodurch S1C
sich Lob verdienen könnten, un daß ihnen bei dieser andlung — die ı 1C auf
die VOoONn der Art 1St da{fß S1C nicht wirken, sondern empfangen keinerlei Werk ZUSC-
schrieben werden annn 35

Verstärkend hierzu betont BARTH SCINET „Kirchlichen Dogmatik ass selbst
dieses Wollen C1n VO Herrn der Geisttaufe gewirktes Begehren 1ST

4() Ebd FD
Ebd

32 Ebd
353

34
SWARAT Taufe
BARTH Leben

35 CALVIN OHANNES Unterricht der christlichen Religion (Institutio christianae religionis)
Neukirchen-Vluyn 2009 73
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3() Michael Bendorf

ott selbst hat den Täufling hierzu „befreit” und „erweckt”.*® Der Täufling ist

willig (als Bettler kommend), aber zugleich 1mM Taufvollzug PasSıV empfängt.
Hierzu s€e1 nochmals auf das ben aufgeführte Fätatf aus der „Rechenschaft VO

Glauben“ verwliesen:

Dem Täufling wird bestätigt, Was ihm das Evangelium ZUSagtT;
Jesus 1st für ih gestorben und auferstanden;
seın altes en 1st egraben;
ihm ist en geschenkt;
Gott <xibt ihm Anteil der Wirkung des es Christi;
ott lässt ihm die Kraft der Auferstehung durch die Gabe des eiligen Geistes
wirksam werden.

Diese acetiten des Heilshandelns (Gottes verdeutlichen, ass der Täufling In der
Taufe PaSSIV ist; lässt sich 1ler eın aktives erb finden, ass dem Handeln des
Täuflings zuordenbar ware. ott i1st der Handelnde, aber handelt nicht
den Willen des Täuflings. er hat dieses Wirken Gottes ihm in selner
Bekehrung und in seinem Wunsch 717171 Taufe begehrt.

Es 1st bereits darauf verwlesen worden, ass Taufe ach baptistischem Ver-
ständnis Bekenntnistaufe, aber eben nicht L Bekenntnistaufe ist Um diese
Mehrdimensionalität unterstreichen, spricht SWARAT VO  e der ‚Taufe als Be-
gegnung  ((37 I ieser Aspekt ergibt sich zwangsläufig aus dem bisher esagten. Po-
intiert beschreibt SWARAT den Charakter der Begegnung: „Wiıe die Bekehrung
ist die Taufe beides: rettende Zuwendung (Jottes ZU Menschen und dankbare
Zuwendung des Menschen Gött ® uch dieses Verständnis VOIN Taufe wurde
bereits 1mM baptistischen Glaubensbekenntnis Von 184 / unterstrichen:

„Die aufTfe ist die Erstlingsfrucht des aubens und der Liebe Christo, der Eintritt
In den Gehorsam den Herrn un In selıne Gemeinde. Sie ist die feierliche Q-
rung, das Bekenntnis des üunders30  Michael Bendorf  Gott selbst hat den Täufling hierzu „befreit“ und „erweckt“.°® Der Täufling ist  willig (als Bettler kommend), aber zugleich im Taufvollzug passiv - er empfängt.  Hierzu sei nochmals auf das oben aufgeführte Zitat aus der „Rechenschaft vom  Glauben“ verwiesen:  Dem Täufling wird bestätigt, was ihm das Evangelium zusagt;  Jesus ist für ihn gestorben und auferstanden;  sein altes Leben ist begraben;  ihm ist neues Leben geschenkt;  Gott gibt ihm Anteil an der Wirkung des Todes Christi;  Gott lässt an ihm die Kraft der Auferstehung durch die Gabe des Heiligen Geistes  wirksam werden.  Diese Facetten des Heilshandelns Gottes verdeutlichen, dass der Täufling in der  Taufe passiv ist; es lässt sich hier kein aktives Verb finden, dass dem Handeln des  Täuflings zuordenbar wäre. Gott ist der Handelnde, aber er handelt nicht gegen  den Willen des Täuflings. Er hat dieses Wirken Gottes an ihm zuvor in seiner  Bekehrung und in seinem Wunsch zur Taufe begehrt.  Es ist bereits darauf verwiesen worden, dass Taufe nach baptistischem Ver-  ständnis Bekenntnistaufe, aber eben nicht nur Bekenntnistaufe ist. Um diese  Mehrdimensionalität zu unterstreichen, spricht SWARAT von der „Taufe als Be-  gegnung“”, Dieser Aspekt ergibt sich zwangsläufig aus dem bisher Gesagten. Po-  intiert beschreibt SWARAT den Charakter der Begegnung: „Wie die Bekehrung  ist die Taufe beides: rettende Zuwendung Gottes zum Menschen und dankbare  Zuwendung des Menschen zu Gott.“® Auch dieses Verständnis von Taufe wurde  bereits im baptistischen Glaubensbekenntnis von 1847 unterstrichen:  „Die Taufe ist die Erstlingsfrucht des Glaubens und der Liebe zu Christo, der Eintritt  in den Gehorsam gegen den Herrn und in seine Gemeinde. Sie ist die feierliche Erklä-  rung, das Bekenntnis des Sünders ... Die Taufe ist aber auch die feierliche Erklärung  und Versicherung Gottes an den gläubigen Täufling, daß er versenkt sei in Christo  Jesu, und also mit ihm gestorben, begraben und auferstanden; daß seine Sünden ab-  gewaschen seien, und daß er ein liebes Kind Gottes sei, an welchem der Vater Wohl-  gefallen habe.“ (Artikel XIII)*”  Es werden demnach zwei feierliche Erklärungen abgegeben - vom Täufling und  von Gott selbst. In dieser Formulierung ist die calvinische Prägung ONCKENS  deutlich zu erkennen. CALVIN selbst schreibt in seinem „Unterricht in der christ-  lichen Religion“:  36  BARTHE, Leben, 48.  37  SwWARAT, Taufe, 84.  38  Ebd.  Zitiert nach STEUBING, HANns (Hg.): Bekenntnisse der Kirche. Bekenntnistexte aus zwanzig  Jahrhunderten, Wuppertal 1985, 272-282.DIe Taufe 1st aber auch die feierliche Erklärung
un Versicherung (GJottes den gläubigen Täufling, da{iß versenkt se1 ın Christo
Jesu, un:! also mıiıt ihm gestorben, egraben und auferstanden: da{fß selne Sünden ab-
gewaschen selen, un da{fß 6r eın liebes Kind (GJottes sel,; welchem der ater Wohl-
gefallen (Artike. Xa11)-

Es werden demnach 7Wel feierliche Erklärungen abgegeben VO Täufling und
VOINl ott selbst. In dieser Formulierung 1st die calvinische Pragung ONCKENS
deutlich erkennen. (ALVIN selbst schreibt 1ın seinem „Unterricht In der christ-
lichen Religion‘:

36 BARTH, Leben,
37 SWARAT, Taufe,
35 Ebd

/itiert nach STEUBING, ANS Hg.) Bekenntnisse der Kirche. Bekenntnistexte aUus$s ZWaNZzlg
Jahrhunderten, Wuppertal 19895, 2LZDR)



Baptistische Streiflichter ZUT!T Diskussion die Geisttaufe

„Ein Sakrament 1st ein außeres Merkmal (symbolum mıt dem der Herr uNseTeNM
(GJewissen die Verheißungen SsC1iNer Freundlichkei uns versiegelt der
Schwac  eit uUuNseTes Glaubens 1Ne Stütze / bieten, und mıiıt dem wiederum WIT
1ISCIE Frömmigkeit ihn sowohl VOT sCe1INETNN un: der nge Angesicht als auch
VOT den Menschen bezeugen Man kann auch 1Ne noch kürzer zusammenfassende
Begriffsbestimmung geben Sakrament hei{fßt CR miıt aufßeren Zeichen bekräf:
tigendes Zeugnis der göttlichen na unNns, bei dem zugleic auch der anderen
Seite 1Ne Bezeugung UHNSELET Frömmigkeit Gott gegenüber stattfindet CCA

Hier finden WIT CLE Sakramentsverständnis, das ZU durch die Mitteilung
der Gnade Sinne erneuten Zuspruchs der Vergebung und der Gottes-
kindschaft gekennzeichnet 1ST ZU anderen zugleich betont ass göttliches
Wirken und menschliches Antworten untrennbar miteinander verbunden sind
Mit (JROSSMANN könnte INan diesbezüglich bei der Taufe VO „Sakrament der
Heilsgewißheit sprechen Der Mensch erfährt den Gnadenzuspruch (Gottes
ganzheitlich sich SWARAT schreibt hierzu „Der rechtfertigende Glaube wird
demnach durch den Heiligen (Geist gewirkt und ZWar mittels der Predigt Der
Gebrauch der Sakramente wirkt nicht den Glauben, sondern bestätigt ih 4”

Zugleich bekennt sich der Täufling dem ott der ihm vergeben und durch
SCLHEH Geist TNeEeUer hat Hier liegt C111 Taufverständnis VOT ass sich sowohl
VO rituellen Taufverständnis der Katholischen Kirche als auch VO Taufver-
ständnis LUTHERS unterscheidet Beiden Konfessionen 1St SCINCINSANMN), ass der
Geistempfang der Wassertaufe erfolgt 43 SO schreibt der Lutheraner LiRICH
ILKENS SCIHEIH Kkommentar Z Römerbrief:

„Im Osten WI1IeE Westen sich die Grundauffassung HT da{ß die Taufe ihre
heiligende Kraft allein UTrc ott hat unabhängig VO Menschen S1e efreit den
Getauften adurch VOoNn der un und gibt ihm den eiligen Geist da{s S1IC ihm teil-
xibt Tod un Auferstehung Christi S1e 1ST darum heilsnotwendig für Christen
Darin st1mmt die aullehre der lutherischen Kirche miı1ıt GT Öömisch katholischen und
beide mıt der paulinischen überein (Teilband 25)

ach katholischem Verständnis bewirkt die Taufe als Rıtus selbst die Reinigung,
das Abwaschen der Süunden geschieht, Was angezeıgt wird Das Sakrament
enthält die Gnade, die 6r bezeichnet, und die Gnadenmitteilung erfolgt objektiv
wirksam aufgrund des Vollzugs der Taufe (ex operato). Man hatte daher
damals auf dem Konzil Von TIrient die Taufe als C11EC Instrumentalursache der

4() CALVIN OHANNES Unterricht 1in der christlichen Religion (Institutio christianae religionis),
Neukirchen-Vluyn 2009 AT

47
GROSSMANN SIEGFERIED Auf dem Weg ZUT NeEeN Taufe IhGespr (2009)
SWARAT UwWwE Ist die Taufe C111 Sakrament? DERS Hg.) Wer glaubt un: getauft wird
Texte ‚Un Taufverständnis deutschen Baptısmus, Kassel 2010 1272

43 WILKENS, ULRICH Der Brief die KOmer, EKK Studienausgabe Teilband Neunkirchen-

44
Vluyn 2010 25
HAUSCHILD WOLEF DIETER Lehrbuch der Kirchen un! Dogmengeschichte, Gütersloh

502 f
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2°) Michael Bendorf

Rechtfertigung (Dekret ber die Rechtfertigung, Kapitel „instrumentalis tem
SAacramentIum baptismi‘) bezeichnet.*

uch die Confessio Augustana unterstreicht in Artikel die Heilsnotwen-
digkeit des Sakraments der Taufe SOWI1eEe deren Eigenschaft als Gnadenmittel:
„Von der Tauf wird gelehret, da{fß S1IE notig SsCh und da{ßs dadurch nad angeboten
werde S ach lutherischem Verständnis entsteht eın Sakrament unter eru-
fung auf Augustinus durch eın Hinzukommen des ortes einem außerlichen
Element: „Accedat verbum ad elementum et Sacramentum“.* Was mıt „Wort
gemeint 1St, 1st ausführlicher bei MELANCHTHON In der Apologia confessionis
Augustanae zu finden: „dacramenta VOCUAMUÜUS rıtus, qu1 habent mandatum Dei
quibus addita est DroMI1SS1O gratiae.: * Es handelt sich eın göttliches Gebot,
dem zugleich eine Verheifßung bzw. Gnadenzusage hinzugefügt ist Dabei be-
rufen sich die Reformatoren darauf, ass Jesus selbst diese Sakramente gestiftet
und eingesetzt hat.*

Diesem Verständnis folgend sieht LUTHER das Wesen der Taufe darin, „da{Sß
S1e nicht eın blo{ß schlecht Wasser Ist; sondern eın Wasser, 1n (Gottes Wort und
Gebot gefasset und dadurch geheiligt *9! wobei das Wasser 1n seinem Wesen e._
halten bleibt. Den Nutzen sieht LUTHER 1n der Seligmachung als “KTäaft. Werk,
Nutz, Frucht und Ende”! der Taufe, die sich in der Errettung VO  — Sünde, Tod
und Teufel SOWI1E In dem Eintritt In das Reich Christi ZU ew1igen Leben kon-
kretisiert. Zugleich empfängt der Gläubige „den SaNZCH Christum un heiligen
€e1s mıt seinen abe “52

Demgegenüber 1st das baptistische Taufverständnis stärker bei den schweizer
evangelisch-reformierten Iheologen finden:; 1er aber häufig w1e beispiels-
welse bei SWARAT 1n Abgrenzung ZWINGLI und In Jungerer Geschichte
KARL BARTH und In stärkerer Verbundenheit mıt (‚ALVIN. Für ZWINGLI sind die
Sakramente 1Ur Zeiger und damit symbolisch verstehen. In diesem Sinne 1st
die Taufe eın Akt der Gnadenvermittlung, sondern eın Zeichen der bereits VeI-
liehenen Gnade Seine Kernaussage i1st dabei, ass der Heilige Geist eın AT TAaNS-

45 Zitiert nach DENZINGER, HEINRICH SCHÖNMETZER, ÄDOLF (Hg.) Enchiridion Symbolorum,
46

Definitionum al declaratorumde rebus ıdei eit u  9 Freiburg Br. 1973, 371
Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (BSLK) Confessio Augustana,
Göttingen <1998, 63,

47

4®
LUTHER, MARTIN: Der grofße Katechismus: BSLK,; Göttingen 41998 694,
MELANCHTHON, PHILIPP: Apologia der Confession deutsch Apologia confessionis Augus-
anae BSLK, Göttingen *1998 202

49 ach den Vorgaben VOI UGO ST. VIKTOR ist definitorisch die Stiftung durch Christus SOWI1E
eın eiblich dingliches Element erforderlich, ıtıert nach PETERS, ÄLBRECHT: Kommentar
Luthers Katechismen, 4, Göttingen 1993, SE

5() LUTHER,; Katechismus, 693, ach den Schmalkaldischen Artikeln VOIl LUTHER 1st die a Al-
fe „Nnichts anderes denn Gottes Wort 1mM Wasser, durch se1ne FEFinsetzung befohlen“ LUTHER,
MARTIN: Artikel christlicher Lehre BSLK, Göttingen ‘1998, 449, 16)
LUTHER, Katechismus, 695,

>2 LUTHER, Katechismus, 699, 33
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portmittel” brauche, die Menschen erreichen. Der Heilige Geist „‚selbst
ist nämlich raft und Träger, durch den alles gebracht wird, hat nicht nöt1g,
selber gebracht werden.” Handelndes Subjekt 1n der Taufe ist demnach nicht
Gott, sondern der Mensch.

In dieser Tradition VOINl ZWINGLI WEeNn auch In Abgrenzung dessen Kın:
dertaufverständnis ist auch der evangelisch-reformierte Theologe BARTH
sehen, der nachhaltig zwischen einer (JEe1ist- und Wassertaufe unterscheidet und
letztere als eın Handeln des Menschen aufgrund des In der Geistestaufe VOTLTaus-
laufenden Handeln (Gottes interpretiert. In seinem 196 / erschienen Werk „ 1)as
Christliche Leben“ 1mM Rahmen seliner Kirchlichen Dogmatik bricht BARTH mıt
se1iner früheren Bewertung der Taufe als Sakrament** deutlich:

„ Die Taufe geschieht als Wassertaufe VO  - der Geisttaufe her un auf S1e hin S1€e ist
aber nicht als solche auch Geisttaufe: S1E 1st un bleibt Wassertaufe. DIie Taufe SC
chieht ın tatıger Erkenntnis der rechtfertigenden, heiligenden un berufenen (ına-
de Gottes: S1e ist aber nicht Gnadenträger, nicht Gnadenmittel, nicht Instrument der
na Die au{Te antwortet auf das ‚Mysterium , das eine ‚Sakrament‘ der Geschichte
Jesu C.ArisiL. seliner Auferstehung, der Ausgießung des eiligen Geistes: s1e selbst ist
aber kein Mysterium, kein Sakrament.”

BARTH sieht den gemeinsamen Nenner der Taufverständnisse der römisch-ka-
tholischen Kirche, des Luthertums und der reformierten Kirche TO ihrer VOoNnNn
ihm dargestellten Unterschiedlichkeiten In ihrem Festhalten Verständnis
der Taufe als „Mysterium’ un: hält dem „Dieser Konsens bedarf der
‚Entmythologisierung. Ihm wird widersprochen.

ach ARTH seht die Geisttaufe der Wassertaufe VOLILAUs, s1e setiz diese
VOIaus „Die Taufe mıt dem Heiligen Geist schlie{ft die Wassertaufe nıcht aus, S1€E
macht S1E auch nicht überflüssig, s1e ermöglicht und ordert S1E vielmehr.“> Da-
bei versteht BARTH unter Geisttaufe „die Reinigung und also Neubestimmung
elines Menschen durch die Mitteilung und das Werk des Heiligen Geistes”. ° {Die-

Mitteilung des Heiligen Gelistes ist nichts anderes als die „Selbstbezeugung
und Selbstmitteilung” Jesu Christi. Geisttaufe ist ach BARTH „Wendepunkt”
des Menschen „der Anfang selner christlichen Existenz“.” und damit unbe-
dingt der Ort der Gnadenmitteilung: Sie ist „die wirksame und Wirklichkeit
schaffende Gnade (JottesBaptistische Streiflichter zur Diskussion um die Geisttaufe  33  portmittel“ brauche, um die Menschen zu erreichen. Der Heilige Geist „selbst  ist nämlich Kraft und Träger, durch den alles gebracht wird, er hat nicht nötig,  selber gebracht zu werden.“* Handelndes Subjekt in der Taufe ist demnach nicht  Gott, sondern der Mensch.  In dieser Tradition von ZWINGLI - wenn auch in Abgrenzung zu dessen Kin-  dertaufverständnis — ist auch der evangelisch-reformierte Theologe BARTH zu  sehen, der nachhaltig zwischen einer Geist- und Wassertaufe unterscheidet und  letztere als ein Handeln des Menschen aufgrund des in der Geistestaufe voraus-  laufenden Handeln Gottes interpretiert. In seinem 1967 erschienen Werk „Das  Christliche Leben“ im Rahmen seiner Kirchlichen Dogmatik bricht BARTH mit  seiner früheren Bewertung der Taufe als Sakrament** deutlich:  „Die Taufe geschieht als Wassertaufe von der Geisttaufe her und auf sie hin: sie ist  aber nicht als solche auch Geisttaufe; sie ist und bleibt Wassertaufe. Die Taufe ge-  schieht in tätiger Erkenntnis der rechtfertigenden, heiligenden und berufenen Gna-  de Gottes: sie ist aber nicht Gnadenträger, nicht Gnadenmittel, nicht Instrument der  Gnade. Die Taufe antwortet auf das ‚Mysterium‘, das eine ‚Sakrament‘ der Geschichte  Jesu Christi, seiner Auferstehung, der Ausgießung des Heiligen Geistes: sie selbst ist  aber kein Mysterium, kein Sakrament.“  BARTH sieht den gemeinsamen Nenner der Taufverständnisse der römisch-ka-  tholischen Kirche, des Luthertums und der reformierten Kirche - trotz ihrer von  ihm dargestellten Unterschiedlichkeiten - in ihrem Festhalten am Verständnis  der Taufe als „Mysterium“ und hält dem entgegen: „Dieser Konsens bedarf der  ‚Entmythologisierung‘. Ihm wird widersprochen.“°  Nach BARTH geht die Geisttaufe der Wassertaufe voraus, sie setzt diese sogar  voraus: „Die Taufe mit dem Heiligen Geist schließt die Wassertaufe nicht aus, sie  macht sie auch nicht überflüssig, sie ermöglicht und fordert sie vielmehr.“” Da-  bei versteht BARTH unter Geisttaufe „die Reinigung und also Neubestimmung  eines Menschen durch die Mitteilung und das Werk des Heiligen Geistes“.°® Die-  se Mitteilung des Heiligen Geistes ist nichts anderes als die „Selbstbezeugung  und Selbstmitteilung“ Jesu Christi. Geisttaufe ist nach BARTH „Wendepunkt“  des Menschen - „der Anfang seiner christlichen Existenz:” und damit unbe-  dingt der Ort der Gnadenmitteilung: Sie ist „die wirksame und Wirklichkeit  schaffende.Gnade Gottes ... das ganze Heil, des Menschen volle in Jesus Chris-  tus geschehene Rechtfertigung, Heiligung und Berufung ...  “.60  53  Rechenschaft über den Glauben (Fidei Ratio von 1530), in: Huldrych Zwingli, Schriften, Bd. IV,  hg. v. THOMAS BRUNNSCHWEILER / SAMUEL LUTZ, Zürich 1995, 113.  54  So z.B. in seinem Kommentar zum Römerbrief von 1922, BARTH, KARL: Der Römerbrief 1922,  55  Zürich 2005, 187.  BARTHE, Leben, 112  56  Ebd., 116.  57  Ebd., 45.  58  59  Ebd., 33.  Ebd:,35.  60  Ebd; 37  HSN EN  ThGespr 36/2012 * Heft Idas Heil, des Menschen volle 1n Jesus Chris-
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Michael Bendorf

ach diesem Verständnis wirkt In der Geisttaufe ganz Gott, iın der sich
schliefßenden Wassertaufe Sahnz der VO Geist Gottes erneuerte und Z} (
horsam befreite Mensch. ASTE (die Täuflinge, A bekennen sich (GJottes
Gnaden- und Offenbarungstat, die der rsprung, Gegenstand und Inhalt ihres
Glaubens ist. ®! Damıit annn bei ARTH aum VON einem Empfangshandlungs-
charakter der Taufe gesprochen werden. Der Täufling 1st vielmehr der aktiv
Handelnde und ZUT Nachfolge Befreite. In diesem Sinn ist das Tiel der Taufe
die ewegung des gläubig gewordenen und das alte Leben hinter sich lassenden
Menschen Christus hin ‚Taufe ist Aufbruch Jesus Christus hin. * Daher
werden ach dem Verständnis VOoONn ARTH die Täuflinge “ auf den Namen Chris-
tus  ‚64 getauft.“”

Ich teile mıt SWARAT 1m Kern das calvinistisch gepragte Verständnis des
Taufgeschehens. {[DIie Taufe ist eın dialogisches Geschehen zwischen ott und
Täufling: Gnadenakt (Gottes und Bekenntnisakt des Menschen ermöglichen
den Vollzug eines Bundesschlusses in der Taufe (Realsymbol der Taufe) Dabei
dürfte sich als durchaus befruchtend erweılsen, das calvinistisch gepragte Ver-
ständnis der Taufe durch die Ausführungen BARTHS ZUT Geisttaufe in seinem
etzten Band der Kirchlichen Dogmatik erganzen ohne den Gedanken der
glaubensstärkenden Zuwendung bzw. Gnadenmitteilung Gottes in der Taufe
aufzugeben. [Dies erscheint zunächst als eine gedankliche Unmöglichkeit: Man
ann nicht (/A3NVANS und BARTHS Taufverständnis zugleich teilen. Man ann
aber VOINN beiden lernen, ohne sich 1n einen theologischen Widerspruch be-
geben. Ausgangspunkt me1liner Überlegungen sind das (Wasser-) Taufverständ-
N1s (‚ALVINS SOWIeEe die Ausführungen SWARATS ZUr „Taufe als Begegnung‘ und
„Empfangshandlung”. Das bedeutet zugleich, ass ich BARTHS Bewertung der
Wassertaufe®* als ausschliefßliches Handeln des Menschen nicht teile. Im Hın-
blick auf das Verständnis der Wassertaufe sind BARTH und (ALVIN tatsächlich
unvereinbar. GGemeinsame Ansatzpunkte lassen sich aber 1mM Hinblick auf das
Wirken des Heiligen Geistes finden (ALVIN unterstreicht 1n seliner Institutio
christianae religionis nachhaltig, ass der Heilige Geist bereits VOT der Wasser-
taufe dem Täufling gewirkt hat (vgl. hierzu seine Ausführungen ZU Wirken
des Geistes bei der Erweckung des Glaubens, der daraus resultierenden Bufßse
und der Wiedergeburt 1n Buch 11 der Institutio). en Geistempfang verorte

miıt BARTH! bereits VOT der Wassertaufe, besteht aber auf eın Wirken des
(Geistes In der Taufe BARTH! Im Hinblick auf das Wirken des Geistes VOT

der Wassertaufe finden sich bei BARTH und (JALVIN daher durchaus Schnitt-
INCHNSCH. Zumindest der altere BARTH formuliert 1L1UT je] pointierter als G(ALVIN,
ass die Geisttaufe der Wassertaufe vorausläuft; spricht diesbezüglich
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Baptistische Streiflichter ZU!T Diskussion die Geisttaufe 35

VON einem „sakramentalen Geschehen“: „S1ie ist effektives, kausatives, Ja kreati-
VecS göttlich wirksames, göttlich verursachendes, göttlich schöpferisches
Handeln un: 1mM Menschen.” Ich teile 1mM Grundsatz diese theologische
Ausrichtung un halte S1E aus soteriologischer (und seelsorgerlicher) Perspekti-

für geboten. Mit diesem Verständnis des Heilshandelns Gottes wird zugleich
der Weg gebahnt für das baptistische Verständnis der Glaubenstaufe durch-
AdUus$s auch mıiıt dem theologischen Überschuss (‚ALVINS gegenüber BARTH [)as
biblische Zeugnis hindert uns allerdings daran, eın festes zeitliches Schema
machen. 7Zweiftfelsohne ist der Empfang des Heiligen (Jelstes mıt der Wassertau-
fe inhaltlich verknüpft, aber eben nicht zeitlich auf den Taufvollzug beschränkt
oder ih gebunden.

Damıit ist zugleich nicht auszuschließen, ass die Wassertaufe auch Ort des
Geistempfangs sein annn Dann aber ist alles vorherige Wirken des (Geistes
den gläubig gewordenen Menschen als extiernes un: nicht innewohnendes Wir:-
ken verstehen. Ich spreche demgegenüber aber lieber VOINl einer (Neu-)Erfül-
lung mıiıt dem Heiligen (Geist ach einem vorherigen Empfang 1m Bekehrungs-
geschehen. Dabei annn der Geist Gottes einen Täufling In der Taufhandlung 1n
besonderer Weise In Anspruch nehmen bzw. diesen seilne heilvolle Gegenwart
besonders erfahrbar werden lassen. In der Gemeindepraxis beten WITr ach der
Taufe eine solche Neuerfüllung des Täuflings mıiıt dem Heiligen €e1s SOWI1eEe

eın Erkennen und Freisetzen der Charismen für die Nachfolge. Diese Neuer-
füllung wird für den Dienst Evangelium und den Menschen zeitlebens NOT-
wendig bleiben und darf iımmer wieder VO He_rrn erbeten werden.

Abstract

oug there 15 TOA| agreement I1baptists that 1' should precede water-bap-
t1sm, there 15 overriding CONSENSUS about the relationship between baptism In
an the baptism of the Holy Spirit. This explores SUOINC aSpeCTS of the latter QUECS-
t10n, discussing work 1ın baptism, the human»the temporal relationship
between er- and Spirit-baptism and varliety of oughts this atter, drawing
from Contemporary German baptist theologians ell theologians from the oman
atholic, Lutheran and eiorme: traditions. Ihe author g1ves his personal conclusion,
argulıng for combination of the VIEWS of Calvin water-baptism anda Spirit-
baptism.
Br habil FCT. pol Michael Bendorf, EFG Hannover-Walderseestraße:
E-Mail m.bendorf@gemeinde-walderseestrasse.de
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